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MEDIENMITTEILUNGEN

Papier- und Kartonsammlung - Durchführung am Samstag, 16. August 2025 

Die nächste Papier- und Kartonsammlung findet am Samstag, 16. August 2025 statt. Für die 
Sammlung ist der CEVI Fislisbach zuständig. Die verantwortlichen Personen sind am Sammel-
tag unter der Pikett-Nr. 079 378 01 45 erreichbar. 

Das Altpapier (gebündelt und gut verschnürt) und der Karton (zerlegt und gebündelt) ist am 
Sammeltag bis spätestens um 07.00 Uhr gut zugänglich am Strassenrand bereit zu legen. Bitte 
nicht zu schwere Bündel machen, da diese zum Teil durch Jugendliche aufgeladen werden. Bei 
Regen ist das Sammelgut nach Möglichkeit abzudecken. Nicht mitgenommen werden Bündel 
mit Plastik-, Draht- und Klebebandverschnürung, gefüllte Papier- und Plastiksäcke, ganze Kar-
tonschachteln sowie papierfremde Materialien wie Kunststoffverpackungen, Styropor usw. 

Bäume und Sträucher - Zurückschneiden zugunsten der Verkehrssicherheit 

Die Anwohner an öffentlichen Strassen, Wegen und Trottoirs werden ersucht, ihre Bäume und 
Sträucher vorschriftsgemäss zurückzuschneiden (BauG § 109).  

Folgende Mindestvorschriften sind jederzeit einzuhalten: 
­ Der Rückschnitt hat bis mindestens auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen. 
­ Über Trottoirs und Fusswegen muss der Strassenraum bis auf 2.50 m, über Fahrstrassen 

bis auf 4.50 m Höhe freigehalten werden. 
­ An Einmündungen und Strassenverzweigungen muss ein sichtfreier Raum zwischen einer 

Höhe von 60 cm und 3 m gewährleistet sein. Einzelne, die Sicht nicht hemmende Bäume, 
Stangen und Masten innerhalb der Sichtzonen sind zugelassen. 

­ Überhängende oder bodendeckende Pflanzen sind von Rand- und Wassersteinen zu besei-
tigen, damit die Reinigungsarbeiten nicht behindert werden. 

­ Verkehrssignale, Hydranten und Strassenlampen sind frei zugänglich und sichtbar zu halten. 

Die betroffenen Gartenbesitzer und Eigentümer werden gebeten, die Pflanzen bis spätestens 
Mitte September 2025 zurückzuschneiden. 

Sind die Pflanzen nach Ablauf der angesetzten Frist nicht zurückgeschnitten, sind die Mitarbeiter 
des Werkhofs berechtigt, in Gefahrenbereichen ins Strassen- und Gehweggebiet hineinwach-
sende Hecken und Sträucher sowie überhängende Äste zurückzuschneiden (ZGB Art. 687 
Abs. 1). Das Zurückschneiden erfolgt zu Lasten des Eigentümers. Für allfällige Schäden durch 
das Schneiden der Bäume und Pflanzen kann die Gemeinde nicht haftbar gemacht werden.  
Den Anwohnern wird für ihre Bemühungen im Interesse der Verkehrssicherheit gedankt. 


